Hansestadt LUBECK 2%5

TAGESORDNUNG
12. Sitzung des Schul- und Sportausschusses (Wahlperiode 2013 - 2018)

Termin: Donnerstag, 18.06.2015, 16:00 Uhr

Ort: Deutscher Kinderschutzbund e. V.,Kinderhaus Blauer Elefant,
Pellwormstrae 23, 23554 Liibeck

Offentlicher Teil:

1. Eréffnung / BegriRung / Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.05.2015
Anlage wird
nachgereicht
3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
3.1. Mitteilungen der Verwaltung
3.2. Anfrage von Jorn Puhle - Lehrerplanstellen VO0/2015/02797
4. Berichte
41. Vorstellung "Ganztag an Schule" am Beispiel der Schule (mundlicher
Falkenfeld in Kooperation mit dem Deutschen Bericht und
Kinderschutzbund Ortsbesichtigung)

4.2. Jahresbericht 2014 Gber die Entwicklung der Leistungen auf ~ VO/2015/02719
den Produkthaushaltsseiten

5. Beschlussvorlagen

51. AuBerplanmaliige Bewilligung einer V0/2015/02694
Verpflichtungserméachtigung im Haushaltsjahr 2015 fur den
Einbau einer Mensa in der Oberschule zum Dom

5.2. Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule VO/2015/02698

5.3. Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung fir  VO/2015/02700
den Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof
AuBerplanmallige Bewilligung im Haushaltsjahr 2015 fur den
Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof

6. Uberweisungsauftrage aus der Biirgerschaft
7. Antrage von Ausschussmitgliedern
8. Verschiedenes
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Nichtoffentlicher Teil:

9. Anfragen / Antworten / Mitteilungen
10. Berichte

11. Beschlussvorlagen

12. Verschiedenes

Offentlicher Teil:

13. Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten
Beschllisse
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Hansestadt LUBECK %

Vorsitzende/r: André Kleyer
Sachbearbeiter/in: Richter

Telefon: (122-4045)

Telefax: (122-5290)
E-Mail: (antje.richter@luebeck.de)
Liibeck, den 8. Juni 2015

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der 12. Sitzung des Schul- und Sportausschusses (Wahlperiode 2013 - 2018) lade
ich Sie herzlich ein.

Termin:

Ort:

18.06.2015, 16:00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund e. V.,Kinderhaus Blauer Elefant,

PellwormstraRe 23, 23554 Liibeck

Fur die Vorbesprechungen der Fraktionen stehen ab 15.00 Uhr Raume zur
Verfugung.

Tagesordnung

Offentlicher Teil:

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

Er6ffnung / Begruflung / Feststellung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
18.05.2015

Anfragen / Antworten / Mitteilungen

Mitteilungen der Verwaltung

Anfrage von Jorn Puhle - Lehrerplanstellen

Berichte

Vorstellung "Ganztag an Schule" am Beispiel der Schule
Falkenfeld in Kooperation mit dem Deutschen

Kinderschutzbund

Jahresbericht 2014 Gber die Entwicklung der Leistungen
auf den Produkthaushaltsseiten

Beschlussvorlagen

AuBerplanmalige Bewilligung einer
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Anlage wird
nachgereicht

VO/2015/02797

(mdindlicher
Bericht und
Ortsbesichtigung)

VO/2015/02719

VO/2015/02694
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5.2.

5.3.

Verpflichtungsermachtigung im Haushaltsjahr 2015 fur den
Einbau einer Mensa in der Oberschule zum Dom

Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule
Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung
fur den Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion
Buniamshof

AuBerplanmaRige Bewilligung im Haushaltsjahr 2015 fur
den Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof
Uberweisungsauftrage aus der Birgerschaft

Antrage von Ausschussmitgliedern

Verschiedenes

Nichtoffentlicher Teil:

9.

10.

11.

12.

Anfragen / Antworten / Mitteilungen
Berichte
Beschlussvorlagen

Verschiedenes

Offentlicher Teil:

13.

Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten
BeschlUsse

Mit freundlichen GrifRRen

gez. André Kleyer
(Vorsitzende/r)
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VO/2015/02698

VO/2015/02700
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» Nr. VO/2015/02797
offentlich

Liibeck, 08.06.2015

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

Anfrage von Jorn Puhle - Lehrerplanstellen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
18.06.2015 Schul- und Sportausschuss Offentlich zur Vorberatung
Anfrage:

1) Wie viele Lehrerplanstellen sind in Schleswig Holstein derzeit unbesetzt?
1a) Wie viele Planstellen entfallen hiervon auf den DAZ-Bereich?
1b) Wie sieht die Verteilung bezogen auf die Kreise bzw. kreisfreien Stadten aus?

2) Wie viele Lehrerplanstellen sind in Libeck derzeit unbesetzt?
2b) Wie viele Planstellen entfallen hiervon auf den DAZ-Bereich?

3) Wie verteilen sich die unbesetzten Planstellen auf die Libecker Schulen?
Bitte DAZ-Stellen gesondert auffihren.

3b) Wie wird sich die Situation prognostiziert zum kommenden Schuljahr 2015/16
darstellen?

Begriindung:

Anlagen :

Seite: 1/1
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Hansestadt LUBECK %

» Nr. VO/2015/02719

offentlich

Liibeck, 13.05.2015
Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Sven Meinecke (E-Mail: sven.meinecke@luebeck.de Telefon: 122-7596)

Jahresbericht 2014 uber die Entwicklung der Leistungen auf den
Produkthaushaltsseiten

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status
18.06.2015 Schul- und Sportausschuss Offentlich

Zustandigkeit

zur Kenntnisnahme

Anlass:
Jahresbericht 2014 Uber die Entwicklung von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und
Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein
Begriindung:
Die Malinahme ist: neu
X | freiwillig

vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: X | Nein
Ja (Anlage 1)

Bericht:

Der vorliegende Bericht folgt aus der gem. § 45 b Abs. 1 Ziff. 3 GO vorgeschriebenen
Berichtspflicht gegeniber dem Hauptausschuss und stellt einen Auszug der Produkte dar,
welche die Arbeit des Schul- und Sportausschusses betreffen.

Die Beratung des Gesamtberichts wurde fur den Hauptausschuss am 19.05.2015
vorgesehen (Vorlage VO/2015/02611).

Der Bericht enthalt nur zu denjenigen Produkten Informationen Uber Abweichungen von
Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten, bei denen Abweichungen bzw. sonstige
steuerungsrelevante Informationen vorliegen.

Folglich haben alle nicht im Bericht aufgefihrten Produkte ihre Ziele zu 100 % erreicht.

Far Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z.B.
Seite: 1/2
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Beteiligungen und Personalrate), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

Anlagen :
Jahresbericht 2014 Uber die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten.

Senatorin Kathrin Weiher
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Hansestadt LUBECK %

» Nr. VO/2015/02694
offentlich

Liibeck, 06.05.2015
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Michael Koop (E-Mail: michael.koop@luebeck.de Telefon: 122-4016)

AuBerplanmaBige Bewilligung einer Verpflichtungsermachtigung
im Haushaltsjahr 2015 fiir den Einbau einer Mensa in der
Oberschule zum Dom

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
20.05.2015 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
18.06.2015 Schul- und Sportausschuss Offentlich zur Vorberatung
23.06.2015 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
25.06.2015 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Bei den Produktsachkonten 217001 113 Gymnasien / Oberschule zum Dom / Neubau
Mensa

-7831000 / Erwerb bewegliches Anlagevermégen tber 1.000 Euro (97.000 Euro),

-7832000 / Erwerb bewegliches Anlagevermégen 150 bis 1.000 Euro (96.900 Euro) und
-7851000 / Hochbaumalinahmen (431.100 Euro)

werden fiur das Haushaltsjahr 2015 eine Verpflichtungsermachtigungen zu Lasten des
Haushaltsjahres 2016 in Hohe von 625.000 Euro fir den Einbau einer Mensa in der
Oberschule zum Dom auRerplanmaBig gem. § 95 f GO SH bewilligt.

Deckung:

Reduzierung der Verpflichtungsermachtigung um 625.000 Euro bei folgendem
Produktsachkonto:

552001 531.7852000 Wasser und Hafen / Skandinavienkai / Flachenausbau 2. BA /
TiefbaumalRnahmen

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Haushalt und Steuerung — zustimmend
Ergebnis: Gebaudemanagement — zustimmend
LPA - zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen X | Ja, im Rahmen der Schulkonferenz
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein
Begrindung:
Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
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X | vorgeschrieben durch: §§47, 48 Schulgesetz
des Landes Schleswig-Holstein

=> den Sachbedarf des Schulbetriebes zu
decken sowie die entsprechenden
Schulgebaude bereitzustellen ist eine
Pflichtaufgabe des o6rtlichen Schultragers

Finanzielle Auswirkungen: Nein
Ja (Anlage 1)

Begriindung:

Fur die Malnahme Einrichtung einer Mensa an der Oberschule zum Dom wurden im
Haushaltjahr 2015 in dem PSK 217001 113 7851000, von der Buirgerschaft 405.000 Euro zur
Verfigung gestellt. Fir das Haushaltsjahr 2016 sind in den PSK 7851000, 7831000 und
7832000 weitere Mittel in Hohe von 625.000 Euro im Finanzplan eingestellt. Eine
Verpflichtungserméachtigung far die Haushaltsmittel 2016 wurde nicht veranschlagt.

Die Oberschule zum Dom bedarf als letztes Innenstadtgymnasium dringend einer neuen
Mensa. Fur die Schilerlnnen soll nicht nur die Mittagsverpflegung in der Mensa zur
Verfligung gestellt werden, sondern im Konzept ist der Raum als Multifunktionsraum geplant.
Die Mensa soll im Erdgeschoss im Bereich der jetzigen Lehrblicherei unter Einbeziehung
und Offnung des Flurbereiches erstellt werden. Die Lehrbiicherei wird im Zuge der
Umbaumalnahme ins Kellergeschoss verlagert.

Da die OzD ein denkmalgeschiitztes Gebaude ist kann die Installation sowie die
Abluftanlage nicht auRen am Gebaude hochgeflhrt werden, sondern muss im inneren des
Gebaudes durch die Stockwerke bis Uber das Dach installiert werden. Fur die
vorbeschriebenen Arbeiten, die einen erheblichen Eingriff in das Schulgebaude bedeuten
und somit eine Einschrankung fir den laufenden Schulbetrieb nach sich ziehen, soll im
Oktober 2015 das Vergabeverfahren eingeleitet werden und die Weihnachtsferien im Jahr
2015 fur die Bauphase genutzt werden.

Fir eine wirtschaftliche Umsetzung der MaRnahme kdnnen keine einzelnen Bauabschnitte
gebildet werden, sondern es muss die Gesamtmalinahme ausgeschrieben werden. Dafir ist

das Instrument der Verpflichtungsermachtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016
haushaltsrechtlich zu ordnen.

Die Deckungsmittel fir die Verpflichtungsermachtigung stehen zur Verfligung, da die
Umschlagsituation am Skandinavienkai zu einer zeitlichen Verzégerung bei der Umsetzung
der dort geplanten MaflRnahmen fihrt.

Anlagen:
keine

Senatorin Kathrin Weiher
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

TOP 5.2

» Nr. VO/2015/02698

offentlich

Liibeck, 08.05.2015

Bearbeitung: Sonja Rieper (E-Mail: sonja.rieper@luebeck.de Telefon: 122-4014)

Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule

Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.05.2015 Senat

04.06.2015 Jugendhilfeausschuss
18.06.2015 Schul- und Sportausschuss
23.06.2015 Hauptausschuss

25.06.2015 Burgerschaft der Hansestadt Libeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit

Nichtoffentlich zur Senatsberatung

Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

1. Der Birgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage des Berichts Férderung der
Lubecker Schulkindbetreuung — Ganztag an Schule (VO/2014/01997) das Konzept
an der Schule Falkenfeld und der Bugenhagen-Schule zu erproben.

2. Die Auswertung der Erprobung wird bis Ende Mai 2016 der Birgerschaft vorgelegt.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begriindung:

Die MalRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt und Steuerung
zustimmend

Ja

Nein

Die Beteiligung erfolgte im Rahmen des
Berichts VO/2014/01997.

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: § 24,4 SGB VIII;
Ausgestaltung liegt im Ermessen des
ortlichen Tragers der Jugendhilfe

Nein
Ja (Anlage 2)
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10 von 16 in Zusammenstellung



TOP 5.2

Begriindung:

1. Einleitung

Im November 2014 wurde der Bericht ,Férderung der Libecker Schulkindbetreuung —
Ganztag an Schule“ (VO/2014/01997) von den Gremien zur Kenntnis genommen (s.
Anlage).

Mit dem Bericht wurde zum einen aufgezeigt, welche vielfaltigen Entwicklungen sich in den
letzten Jahren im Bereich der Schulkindbetreuung vollzogen haben und zum anderen wurde
eine Neustrukturierung des schulischen Ganztagsbereichs vorgeschlagen, die folgende
wesentliche Ziele verfolgt:

- EinflUhrung eines verlasslichen und qualitativ guten Betreuungsangebots in der
Primarstufe mit einheitlichen fachlichen Standards,

- Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch bedarfsgerechte Betreuungszeiten,

- ganzheitliche Férderung und Unterstltzung von Kindern,

- enge Kooperation von Schule und Trager durch konzeptionelle Verzahnung,

- Einbindung sozialraumlicher Ressourcen — Partnern aus dem Stadtteil und

- die Beteiligung von Eltern und Schiiler/-innen.

Mit diesen Eckpunkten hatte der Fachbereich Kultur und Bildung die aktuelle fachliche
Diskussion zur Weiterentwicklung von Ganztagsschule aufgegriffen und hierliber einen
weiteren Austausch mit den beteiligten Akteuren von Schule und den Kooperationspartnern
angekundigt.

Dieser fand am 17.03.2015 in einer gemeinsamen Konferenz statt.

2. Austausch zum Ganztagskonzept

An der Veranstaltung nahmen rund 90 Teilnehmerinnen (Schulleitungen, Lehrkrafte, Trager
der Jugendhilfe und Mitarbeiterinnen des Ganztags) teil. Die Konferenz gab die Mdglichkeit
zum Dialog Uber das Konzept und behandelte noch offene Fragestellungen.

Im Ergebnis wurde eine breite, grundsatzliche Zustimmung zu den Eckpunkten des Konzepts
,Ganztag an Schule® deutlich, v.a. die Forderung nach fachlicher Qualifizierung und
Einflhrung von Standards wurden als notwendiger Schritt und richtungweisend flir die
Schulkindbetreuung bewertet.

Wesentliche Nachfragen ergaben sich im Besonderen zu den Themenfeldern fachliche
Qualifikation und Budget, die an dieser Stelle naher erlautert werden sollen.

Im Konzept wird dazu festgelegt, dass im Grundschulbereich padagogische Fachkrafte in der
Schulkindbetreuung eingesetzt werden. Das sind in der Regel Erzieherlnnen,
Heilerzieherlnnen oder sozialpadagogische Assistentinnen.

Da davon auszugehen ist, dass eine Umsetzung dieses Standards nicht sofort zu leisten ist,
sind in der Ubergangsphase Konstellationen mit padagogischen Teamleitungen und fachlich
weitergebildetem Personal bzw. sozial erfahrenen Zweitkraften mdglich. Die Frage der
Teamkonstellation wird im Rahmen der Konzepterarbeitung mit dem Schultrager erértert und
Ubergangslosungen fir bereits beschéftigtes Personal standortbezogen vereinbart.

Zur Finanzierung des Ganztagsangebots mit fachlich qualifiziertem Personal erhalt der
Trager ein Budget auf der Grundlage der vereinbarten Gruppenstruktur. Dieses Budget
bezieht sich auf die Grundversorgung zur Schulkindbetreuung.

Einzelne, flexible Angebote im Ganztagsbetrieb (wie Frihbetreuung/ Mittagsversorgung)
kénnen weiterhin je nach Bedarf bzw. Konzeption des Schulstandorts angeboten werden.
Hierfir stehen im Primarbereich die Fordermittel des Landes Schleswig-Holstein zur
Verfugung sowie die Elternbeitrége, die wiederum einer ErmaRigungsstaffel unterliegen.

Im gemeinsamen Austausch wurde auch groRes Interesse zur sogenannten
.Ganztagsgruppe plus“ benannt — gerade im Hinblick auf die gestiegene Zahl der

Seite: 2/4
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Integrationskinder im Nachmittagsbereich. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe mit einem
hdéheren Personalschlissel. Eine Einrichtung dieser Gruppen ist mit dem Konzept ,Ganztag
an Schule” nicht flachendeckend vorgesehen, sondern richtet sich in erster Linie nach
Kriterien, die sich aus den Bedingungen des Sozialraums ergeben.

Diskutiert wurde der Aufwand, der durch die fachlich notwendige Verzahnung von Vor- und
Nachmittag entsteht. Das neue Konzept sieht hierflir eine Berlicksichtigung von
Kooperationsstunden fiir den Trager vor. Die Erfahrungen aus dem Projekt ,Schule als
Lebens- und Lernort” zeigen, dass durch die enge Verzahnung von Vor- und Nachmittag
positive Effekte fur die Entwicklung und Foérderung der Kinder erzielt wurden, was
letztendlich zu einer Entlastung in beiden Bereichen fuhrt.

Nach den positiven Rickmeldungen der Konferenz und dem Austausch mit den beteiligten
Kooperationspartnern wird die Neukonzeption der Libecker Schulkindbetreuung weiter
verfolgt.

Verschiedene Schulstandorte haben bereits ihr Interesse bekundet nach dem vorliegenden
Konzept zu arbeiten.

Die Stiftungen des Bildungsfonds wurden Uber das Konzept Ganztag an Schule und Uber
dessen geplante Umsetzung informiert.

3. Weitere Schritte ab Schuljahr 2015/16

Ab dem Schuljahr 2015/ 16 beginnt die Umsetzung an 2 Schulstandorten, die nach dem
Konzept ,Ganztag an Schule® in einer Modellphase starten. Dies ermdglicht eine Erprobung,
die konkrete Handlungsoptionen fir eine Veranderung und transparentere Gestaltung der
gesamten Forderstruktur der Libecker Schulkindbetreuung aufzeigt.

Die finanziellen Mdéglichkeiten von Familien sollen dabei keine Zugangshirde sein fir die
Teilnahme an den schulischen Ganztagsangeboten. Folglich beinhaltet das geplante
Konzept eine ErmaRigungsstaffel, die auch eine Geschwisterermaligung berucksichtigt.
Erfahrungswerte aus der Modellphase werden in eine flachendeckende Umsetzung
einflielRen. Das Verfahren orientiert sich an den jetzigen Ablaufen im Bildungsfonds, d.h. die
Schulsekretarin bearbeitet den Ermafigungsantrag der Eltern. Sie legt anhand einer Tabelle,
die das zu berucksichtigende Einkommen ermittelt und die prozentuale Beitragsbeteiligung
der Eltern errechnet, das Betreuungsentgelt fest und teilt dem Trager und den Eltern die
Hdhe des Betreuungsentgelts mit.

Da die Arbeitsschritte nahezu identisch mit den bisherigen Abldufen im Bildungsfonds sind,
werden sich die Arbeitsablaufe in den Schulsekretariaten nur unwesentlich verandern.

4. Finanzielle Auswirkungen

Mit dem Bericht wurden auch die finanziellen Auswirkungen zur flachendeckenden
Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule dargestellt.

Alternativ wird hier auf den entstehenden Finanzierungsbedarf hingewiesen bei einem
angenommenen Ausbaubedarf der Schulkindbetreuung an Horten.

aktuelle Kinderzahl Realistische Steigerungserwartung

12 von 16 in Zusammenstellung

Betreute Kinder 3.500 4.000 4.500
Forderung der Angebote 6.932.500,00| 7.780.000,00 8.627.500,00
Erl6se aus Elternbeitragen 3.087.000,00| 3.528.000,00 3.969.000,00
Umzusteuernde Mittel 3.590.000,00| 3.590.000,00 3.590.000,00
Verbleibender Finanzierungsbedarf 255.500,00 662.000,00 1.068.500,00
Finanzierungsbedarf alternativ bei

einem kiinftigen Ausbau in Horten 1.808.250,00 3.616.500,00
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5. Ausblick

Mit zwei Schulen (Schule Falkenfeld/ Bugenhagen) werden zum Schuljahr 2015/16
standortbezogene Ganztags-Konzeptionen erarbeitet und Kooperationsvereinbarungen nach
dem Konzept Ganztag an Schule geschlossen.

Nach Auswertung erster Ergebnisse der Erprobungsphase wird den Gremien eine
Forderrichtlinie flir die Umsetzung an weiteren Schulstandorten zum Schuljahr 2016/17
vorgelegt. Die finanziellen Mittel zur Umsetzung sind im Haushalt geordnet. Hierzu wird auf
den Bericht vom 30.09.2014 verwiesen.

Anlagen:
Kopie VO/2014/01997

Vordruck finanzielle Auswirkungen

Senatorin Kathrin Weiher
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Hansestadt LUBECK %

» Nr. VO/2015/02700

offentlich

Liibeck, 08.05.2015
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Michael Koop (E-Mail: michael.koop@luebeck.de Telefon: 122-4016)

Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung flir den
Bau eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof
AuBerplanmaBige Bewilligung im Haushaltsjahr 2015 fir den Bau
eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
03.06.2015 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
18.06.2015 Schul- und Sportausschuss Offentlich zur Vorberatung
23.06.2015 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
25.06.2015 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Geldspende der Possehl-Stiftung in Héhe von 600.000 Euro fir das Projekt Bau
eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof wird angenommen.

2. Bei dem Produktsachkonto 424001 074.7852000 - Sportstatten/Buniamshof
Kunstrasen/TiefbaumaRnahmen  werden  auferplanmafig gem. § 95d
Gemeindeordnung fir SH i.V.m. § 4 der Haushaltssatzung Haushaltsmittel in Hohe
von 824.000 Euro bewilligt

Deckung:

1. Mehreinzahlungen (Possehl-Spende) auf dem Produktsachkonto 424001
074.6818000 - Sportstatten/Buniamshof Kunstrasen/ Investitionszuschiisse von
Ubrigen Bereichen in Héhe von 600.000 Euro

2. Minderauszahlungen auf dem Produktsachkonto 424001 073.7852000 - Sportstatten
/ Hansehalle / Erneuerung HallenfuRboden/Tiefbaumaflnahmen in H6he von 224.000

Euro
Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung — zustimmend
Ergebnis: 5.660 Stadtgriin und Verkehr - zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | x | Ja, dem Turn- und Sportbund, dem
Kreisleichtathletik-Verband und den
nutzenden Sportvereinen wurde das Projekt
vorgestellt. In diesem Rahmen wurden die
Vertreter der 0.g. Institutionen und somit
auch die Jugendlichen beteiligt.

gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein
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Begrindung:
Die MalRnahme ist: X | neu
x | freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Annahme einer Spende:

Die Neuregelung des Spendenannahmeverfahrens gem. § 76 Abs. 4 GO und die damit
verbundene Dienstanweisung vom 15.01.2014 Uber die Abwicklung von Spenden,
Schenkungen u.a. machen es erforderlich, dass im Falle der Possehl-Stiftung bei einer
Spendensumme von 600.000 Euro die Blrgerschaft Gber die Spendenannahme entscheidet.

Aufgrund der Hohe der Spende liegt nach Abschnitt || der Dienstanweisung zur Umsetzung
von § 76 Abs. 4 GO die Zustandigkeit zur Annahme der Spende bei der Birgerschaft.

Bei der Spende handelt es sich um eine Geldspende Gber 600.000 Euro fiir das Projekt Bau
eines Kunstrasenplatzes im Stadion Buniamshof.

Es bestehen keinerlei geschaftliche Beziehungen zwischen der Hansestadt Libeck und der
Possehl-Stiftung, die einer Spendenannahme entgegen stehen.

Folgeaufwendungen entstehen nicht. Es fallt der normale Unterhaltungsaufwand an.

Begriindung der BaumaRnahme:

Der Grandplatz der Sportanlage Buniamshof ist Uber 20 Jahre alt und abgéngig. Die normale
Lebensdauer eines Grandplatzes betragt ca. 10-15 Jahre. Es ist in den letzten Jahren haufig
vorgekommen, dass der Grandplatz witterungsbedingt nicht zu bespielen war. Der schlechte
Zustand gewabhrleistet vor allem wahrend der Wintersaison keine durchgangige Benutzung,
obwohl ansonsten der Grandplatz wegen der vorhandenen Beleuchtungsanlage auch in den
Abendstunden Trainingmdglichkeiten bietet.

Der Sportplatz Buniamshof ist der am meisten benutzte Sportplatz in der Hansestadt Liibeck.
Er wird von 15 Schulen und 10 Vereinen in Anspruch genommen. Um den Schulen und
Sportvereinen in Zukunft einen uneingeschrankten Sportbetrieb zu ermdéglichen, ist daher die
Sanierung des Hartplatzes dringend geboten.

Es ist geplant, die abgangige Grandflache durch eine Kunstrasenflache zu ersetzen. Die
Bespielbarkeit ist gegenliber dem Grandplatz deutlich besser und die jahrlichen
Nutzungszeiten flr den Trainings- und Punktspielbetrieb werden erheblich erweitert, da
kaum Einschrankungen durch Witterungseinflisse entstehen. Das bestehende
Beachvolleyballfeld und die kombinierte Diskus- und Hammerwurfanlage soll demzufolge
verlegt werden. Durch die Neuordnung der Sportflachen im Stadion Buniamshof werden die
Bereiche flr Leichtathletik und Ballsport klar getrennt. Die vorhandenen Kleinspielfelder mit
Kunststoffbelag und die Beachvolleyballanlage sind rdumlich zusammengefasst. Fur die
Freizeitnutzung ist die rAumliche Zusammenlegung von Vorteil und insgesamt optimal fir die
Sportanlage. Neben dem Vereinssport werden die Kleinspielfelder und die Beachanlage
intensiv von nicht vereinsgebundenen Sportlern genutzt. Durch die Verlegung der
Beachvolleyballfelder missen die Nutzer nicht, wie bisher, andere Sportflachen tUberqueren
um zu lhrer Anlage zu gelangen. Fir das Kunststoffrasenspielfeld ist eine
Trainingsbeleuchtung mit eingeplant, um eine Nutzung auch in den friihen Abendstunden im
Winterhalbjahr zu ermdglichen. Mit zwei zusatzlichen Strahlern an der Flutlichtanlage kann
auch die Beachanlage ausgeleuchtet werden. Hierdurch erhoht sich die Nutzungszeit pro
Tag. Bei einer, wie vorab beschriebenen Neuordnung der Sportanlagen auf der Grandflache
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kann ein gleichzeitiger Betrieb des Kunstrasenspielfeldes, des Beachvolleyballfeldes und der
Hammerwurfanlage erfolgen. Dies ist in der jetzigen Situation nicht moglich.

Bei den Vorplanungen hatte mit dem Planungsbiiro Patzold + Snowadsky, den Vereinen und
dem Bereich Schule und Sport eine Besprechung zu der Anordnung der verschiedene
Varianten der Sportanlagen auf der Grandflache stattgefunden. Die jetzige Variante wird von
allen Beteiligten favorisiert.

Des Weiteren erfolgten vorab umfangreiche Voruntersuchungen des Baugrunds.

Aufgrund der schwierigen Bodenverhaltnisse wurden mit dem Planungsburo verschiedene
Varianten des Platzaufbaus besprochen. Favorisiert wird aus den vorgenannten
Gegebenheiten von den Planern ein abweichender Untergrundaufbau gegentber den bisher
errichteten Kunstrasenplatzen. Zu vergleichbaren Kunstrasenplatzen ist zusatzlich ein
Geotextil und eine bitumids gebundene Tragschicht einzubringen.

Dies bringt den Vorteil, dass bei evtl. doch auftretenden Setzungen des Untergrunds mit der
gewahlten Bauweise die Setzungen mit geringem Aufwand erfolgreich korrigiert werden
kdénnen.

Durch die Verlegung des Volleyballfeldes ergibt sich der Vorteil, dass alle Sportanlagen
(Kunstrasenspielfeld, Beachvolleyballfeld und Hammerwurfanlage) gleichzeitig genutzt
werden konnen. Des Weiteren kann fur die Hammerwurfanlage bei dieser Planung ein
Wourfsektor von 90m vorgehalten werden. Dieser ist u.a. fur die "groRen"
Leichtathletikwettkampfe wie die Nord-Deutsche Meisterschaften Leichtathletik,
Landesmeisterschaften Mannschaftscup+Hammer Leichtathletik, Deutsche
Polizeimeisterschaft in der Leichtathletik erforderlich.

Begriindung der Deckungsmoglichkeit:

Die geplante Sanierung fir die FuRboden- und Heizungserneuerung in der Hansehalle sowie
die Reparatur der ausfahrbaren Triblnen wird, auch nach Ricksprache mit dem
beauftragten Architekturbiiro, aus terminlichen Grinden und vor dem Hintergrund der
Belegung durch den VfL Bad Schwartau und anderer Sportveranstaltungen im Jahr 2015
nicht moéglich sein. Die MaRRnahme FuRboden- und Heizungserneuerung sollte in den
Sommerferien 2016 begonnen und umgesetzt werden.

Aus diesen Grunden sind die bisher veranschlagten Haushaltsmittel im Jahr 2015 nicht
erforderlich und kénnen zur Deckung des Bedarfes bei der MalRnahme Bau eines
Kunstrasenplatzes verwendet werden.

Die Reparaturkosten flir den FulRboden der Hansehalle, welche sich ausweislich der EW-
Bau vom Architekturbiro Schiinemann auf 465.200,16 EUR belaufen, sollen fir das
Haushaltsjahr 2016 neu angemeldet werden.

Anlagen:

Senatorin Kathrin Weiher

Seite: 3/3

16 von 16 in Zusammenstellung



	Tagesordnung
	Kopiervorlage
	Ö Top 3.2 VO/2015/02797
	Ö Top 4.2 VO/2015/02719
	Ö Top 5.1 VO/2015/02694
	Ö Top 5.2 VO/2015/02698
	Ö Top 5.3 VO/2015/02700

